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den Lust und Anlagen zeige». Auch hierauf
soll Rückficht genommen werden.

Alle diese Vorschläge und Bemerkungen wer-
den der schon bestehenden Commission über das
Armenwesen im Allgemeinen zugewiesen,
weiche die Handwerkserlcrnung armer Knaben
in ihre Arbeit verflechten, und in 14 Tagen
Bericht ablegen sott.

G alz m a nn bringt die Eröffnung des Thea-
ters wieder auf die Bahn, da er hört, daß
Held Suwarow eben beschäftigt sey, zu
Augsburg seine Fußwunden zu heilen, um nach
Rußland abzuziehen. Er glaubt, man würde
durch dieses Mittel der abgestorbenen Morali-
tät unê dem sterbenden Patriotismus so gut,
als der Armuth aufhelfen können, indem
nur moralische und republikanische Stücke wür-
den aufgeführt, und der Ertrag den Armen
würde gewidmet werden.—

Die Motion leidet heftigen Widerspruch.
Auf die Oronungsmotion eines Mitglieds,
daß die Eröffnung der Bühne von der Gesell-
schaft schon beschlossen, und nur die Ausfüh-
rung verschob n sey, will man eine Commission
ernennen, welche untersuchen soll, ob jezt der
schikliche Zeitpunkt zu öffentlichen
Schauspielen vorhanden sey. Allein, da
man wahrnimmk, daß eine Gesellschaft junger
Republikaner Lust habe, aus sich selbst das
Unternehmen zu wagen, und da die Gesellschaft
diesmal meistens aus ernsthaften Ca ton en
besteht, welche dem Theater nicht zu günstig
sind so einschlägt man sich dieses Gegen-
standss.

B. Professor Geiger, jünger, giebt für
die nächste Sitzung die Frage : Warum
werden die Menschen bei zuneh-
mender Aufklärung nicht moralisch
besser?

Ver fassu 1 lg sv 0 rschläge.
11.

(Vergleiche n, cxxii. G. 487, 88.)
Die wählbaren Bürger der Gemein-

den sind für die öffentlichen Aemter der Ge-
meinden ; die wähl baren Bürger der Na-
tlon für die öffentlichen Aemter der Republik
Wählbar,

tZ

In der ganze» Republik würde die Summe
aller wählbaren Bürger der Gemeinden ungefehr
14400; die Summe aller wählbaren Bürger der
Nation ungefehr 3600 seyn.

Aus den wählbaren Bürgern der Gemeinden
wählen die Urversammlungen die Friedens-
rich ter und die E emeindecäthc (Munizi-
palitätcn.)

Jede Gemeinde hat ihren Gcmeinderach; der

Bezirksstatthalter wählt sich aus demselben àn
Gehülfen > (der an die Stelle der bisherigen
Agenten tritt), der dem Gemeinderach vorsieht
und Gemeindeammann heißt.

Die Urversammlungen versammeln sich jähr-

lich IN der ersten Hälfte des Maimonals!ii
Ernennung der wählbaren Bürger der Gemein-
den und in der ersten Hälfte des Herbstmonats
zu Ernennung der Friedensrichter und Gc-

meinderälhe.
Die Mitglieder der Bezirksgerichte und

des Volksausschusses (des die Gestèt
sanctionircndkn Rathes werden von der Del-

sammliing aller wahlbaren Bürger der Gemein-
den eines Bezirks, aus den wählbare» Bürgern
der Nation eben dieses Bezirks erwählt.

Die wählbaren Bürger aller Gemeinden tints

Bezirks versammeln sich zu Ernennung dtt

wähl arcn Bürger der Nation eben dieses Tt-
zirks, im Frühjahr, sogleich nach Abhaltung der

Urversammlungen; die Wahlen der Mitglieder
des Volksausschusscs und der Bezirksgerichte
geschehen in der uten Halste des Herbstmonats-

Die wählbaren Bürger der Gemeinden ffwom
als jene der Nation, werden alljährlich lüu

ernannt, so jedoch, daß die ccnMmoimw
Amtszeit keines öffentlichen Beamten dadurw

verkürzt oder er von seiner Stelle abgerufen
werden kann/wann er während dieser Zeit aus

den Verzeichnissen der Nation wegfällt.
Die Verzeichnisse der wählbaren Bürger o«

Gemeinden sowohl als jene der wählbaren >euc,

gcr der Nation, werden dem Landrath (^"7
gesczentwcrfenden Rache der dreißig) ckugckaa -

Er kann ans den Verzeichnissen der wäh.varc

Bürger der Gemeinden jeoer Landschaft, î

Glieder in das Verzeichniß der wählbaren '-U j
ger der Nation eben dieser Landschaft, ubat

gen. Er sendet hierauf die sämtlichen Aerz>>^

nisse au das Landgefchworengcricht.
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